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Aufstellungsbeschluss zur 2. Änderung des Bebauungsplanes "Im 
Winkel, Obere Breite, Blöden und Sportzentrum" im Bereich Schützen-
weg-Sirgensteinstraße und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 
 

Der Gemeinderat der Gemeinde Vogt hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 
19.07.2023 die Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes "Im Win-
kel, Obere Breite, Blöden, Sportzentrum" im Bereich Schützenweg-Sirgen-
steinstraße und die örtlichen Bauvorschriften hierzu beschlossen (Aufstel-
lungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)). Gemäß § 13a 
BauGB wird die 2. Änderung des Bebauungsplanes "Im Winkel, Obere 
Breite, Blöden, Sportzentrum" im Bereich Schützenweg-Sirgensteinstraße 
und die örtlichen Bauvorschriften hierzu im sog. beschleunigten Verfahren 
aufgestellt. Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird aus 
dem beiliegenden Lageplan (maßstabslos) ersichtlich. Folgende Grundstü-
cke befinden sich innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches: Flst. Nr. 
706, 749/13, 749/35, 749/36, 749/37, 749/38, 749/39, 749/43, 749/44, 
749/52. 

Erfordernis und Ziele der Planung:  

 Bereitstellung ausreichender Wohnbauflächen, um eine ausgewogene 
Bevölkerungszusammensetzung auch mittel- bis langfristig zu gewähr-
leisten 

 Schaffung von Wohnraum 

 Nutzung von vorhandenen, innerörtlichen Flächen zur Innenentwicklung 
/ Nachverdichtung, auch für nicht störende gewerbliche Nutzungen, Pra-
xen o.ä. 

 abschließende Steuerung der baulichen Entwicklung in diesem Gebiet 
durch verbindliche Vorgaben (qualifizierter Bebauungsplan)  

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB wird von einer Umweltprüfung gem. § 2 
Abs. 4 BauGB und einem Umweltbericht gem. § 2a Nr. 2 BauGB sowie der 
Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener In-
formationen verfügbar sind, sowie von einer zusammenfassenden Erklärung 
nach § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen.  

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung im Sinne des Gesetzes zur Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) ist nicht erforderlich.  

Im Rathaus der Gemeinde Vogt (Kirchstr. 11, 88267 Vogt), im Erdgeschoss, 
Flur vor Zimmer 5 wird der Öffentlichkeit während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten Gelegenheit gegeben, sich gem. § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der 
Planung zu unterrichten (Hinweis: Die allgemeinen Öffnungszeiten sind je-
weils von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und zusätzlich Don-
nerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr). Es besteht bis zum 05.09.2023 die 
Gelegenheit zur frühzeitigen Äußerung. Weitere Informationen können von 
den Bürgern durch das Beiwohnen an den öffentlichen Gemeinderats-Sit-
zungen eingeholt werden. Im Rahmen der noch durchzuführenden öffentli-
chen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB können Stellungnahmen zur Pla-
nung innerhalb der vorgeschriebenen Fristen abgegeben werden. Hierzu er-
folgt jeweils noch eine gesonderte ortsübliche öffentliche Bekanntmachung. 
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Hinweise: Der Aufstellungsbeschluss hat keine direkte Auswirkung auf die 
Bebaubarkeit oder Nutzbarkeit von Grundstücken. Der räumliche Geltungs-
bereich kann sich im Verlauf des Aufstellungsverfahrens ändern.  

 

Vogt, den 07.08.2023 

gez. 

Peter Smigoc 

Bürgermeister 


